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RS Vwgh 1996/6/20 95/19/1415
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1996

Index

20/02 Familienrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AufG 1992 §5 Abs1;

EheG §23;

FrG 1993 §10 Abs1 Z4;

Rechtssatz

Die Tatsache, daß ein Verfahren auf Ehenichtigkeit eingeleitet worden ist, entbindet die belBeh - solange kein

rechtskräftiges gerichtliches Urteil vorliegt - nicht von der Verp>ichtung, das Vorliegen eines

Sichtvermerksversagungsgrundes in dieser Hinsicht selbständig zu prüfen.
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